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 Veröffentlicht am 05.03.1952

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Wurde eine Klage auf Antrag des Klägers vom Gerichtshof erster Instanz an ein Bezirksgericht überwiesen, weil der

Beklagte die Einrede der sachlichen und örtlichen Unzuständigkeit erhoben hatte, so kann der Beklagte nicht nunmehr

die Einrede erheben, die Klage falle in die sachliche Zuständigkeit eines (anderen) Gerichtshofes, wenn er sich mit

dieser neuerlichen Einrede mit seiner ursprünglichen Einrede in Widerspruch setzt.
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